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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1995

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs3;

Rechtssatz

Gegenüber einem Verein als juristische Person bestehen auch für einen Funktionär keine besonderen Beziehungen,

die die sittliche Notwendigkeit von Aufwendungen begründen.
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